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Abbildungen des Deckblattes: 

Hintergrund: Ausschnitt aus der Topographischen Karte TK 25; die Lage des 

Plangebietes ist durch einen grünen Kreis gekennzeichnet 

   

  

Eingesetztes Bild: Mauereidechse (Podarcis muralis) an ihrem Aufwärmplatz auf 

der Friedhofsmauer (Aufnahme: 18. Juli 2016, Dr. J. Winkler) 
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1. Rechtliche Grundlagen  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG1 

definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild le-
benden Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die eu-
ropäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträch-
tigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der FFH-
Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 
Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Frei-
berg (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10) die Privilegierungsmöglichkeit 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt. So sollen Tötungen von Individuen, die 
im Zusammenhang mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ste-
hen, nicht mehr von dieser Privilegierung erfasst sein, da Art. 12 Abs. 1 a der FFH-
Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies 

                                                

1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 4 Abs. 96 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist. 
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hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen eine Tötung von Indivi-
duen bei der Beseitigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahrscheinlich ist, 
das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils 
betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen wäre. 
Diese Rechtsprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der BAB A 14 
(BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A 4/13) konkretisiert. Hierin hat das Bundes-
verwaltungsgericht festgestellt, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das 
baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle 
des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unter-
liegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit erst dann erforder-
lich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifikant über das allgemeine 
Lebensrisiko hinaus erhöht. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von 
den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-

cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maß-

geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Arti-
kel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. 

 

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Auswirkungen zu 

erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der 

Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. Die Artenschutzprüfung erfolgt 

entsprechend der Vorgaben des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen (12/2015).  

Die Bewertung der landesweiten Erhaltungszustªnde folgt dabei dem āBericht nach 

Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013 ï Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen ï 

Deutschland (Hessen-Forst FENA Naturschutz; Stand: 13. Mªrz 2014)ó sowie der 

Verºffentlichung āZum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens ï 2. Fassung 

(VSW et al.; Mªrz 2014)ó.  
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2. Datengrundlagen 

Zwei aktuelle, vorhabensbezogene Begehungen des Plangebietes zur strukturellen 

Potenzial-Abschätzung ï insbesondere auch im Hinblick auf eine potenzielle Lebens-

raumeignung für Zaun- und Mauereidechse ï erfolgten am 18. und 26. Juli 2016.  Im 

Rahmen dieser Begehungen wurden auch Zufallsbeobachtungen artenschutzrecht-

lich relevanter Arten dokumentiert und in die nachstehende Bewertung integriert. Ei-

ne systematische, aktuelle und vorhabensbezogene Erfassung von Tierarten erfolgte 

nicht.  

Aufgrund der Beobachtung des landesweit mit einem ungünstig-schlechten Erhal-

tungszustand bewerteten Bluthänflings (Acanthis cannabina) wurde in 2017 eine ge-

zielte Überprüfung des Planungsraumes während der artspezifischen Brutzeit (4E bis 

7M) durchgeführt um seinen Vorkommensstatus zu ermitteln (Begehungstermine in 

2017: 24. April, 04. Mai, 24. Mai, 13. Juni; Terminwahl gemäß SÜDBECK et al., 2005).  

Die Bestandssituation im Plangebiet (weiß gestrichelte Grenzlinie) und seine räum-

liche Einbindung in die Umgebungsstrukturen ist dem nachstehenden Luftbildauszug 

(Quelle: Google Earth, unmaßstäblich) zu entnehmen; das dargestellte Strukturpo-

tenzial entspricht vollständig der Biotopausstattung zum Zeitpunkt der aktuellen Be-

gehung. Weiterhin sind auf den beiden Folgeseiten noch sechs Abbildungen zur Il-

lustrierung der strukturellen Situation eingefügt. 
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Abbildung 1: 
 
Blick von Süden auf die aus-
gedehnte, besonnte Brach-
fläche im Nordwesten des 
Plangebietes, die zum Sied-
lungsraum der Mauerei-
dechse (Podarcis muralis) 
rechnet. 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Abbildung 2: 
 
Auch die angrenzenden, 
überwiegend besonnten Ab-
schnitte der Friedhofsmauer 
werden nachweislich  von der 
Mauereidechse (Podarcis 
muralis) besiedelt und als 
Aufwärmplätze genutzt. 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Abbildung 3: 

 

Die dichte Vegetationsausbil-
dung im Bereich der Grünflä-
che bietet dagegen - im Zu-
sammenspiel mit der Be-
schattungswirkung der hier 
stockenden Bäume ï keine 
geeigneten Vorkommensbe-
dingungen für die  Mauerei-
dechse (Podarcis muralis) 
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Abbildung 4: 
 
Gehölzbestand im Südwes-
ten des Plangebietes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Abbildung 5: 
 
Ausfaulungen als natürliche 
Höhlenbildung; trotz der ge-
ringen Tiefe ist eine Nutzung 
als Schlafplatzquartier durch 
Fledermäuse nicht auszu-
schließen 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
Abbildung 6: 
 
Kleinere Ausfaulungen im 
Bereich zurückliegender 
Pflegeschnitte 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 


